
 
 

Anlage 2 zur Allgemeinverfügung vom 07.04.2006 
 
Beobachtungsgebiet um den Wildvogelgeflügelpest-
Sperrbezirk Schlesen: 
 
Ausgehend von der Ostseeküste Kieler Förde, Grenze Stadt 
Kiel/Kreis Plön (Gemeinde Mönkeberg) entlang der 
Kreisgrenze an der Küste Richtung Norden bis zur 
Gemeindegrenze Heikendorf/Laboe, dann entlang der 
Gemeindegrenze Heikendorf/Laboe bis zum Schnittpunkt der 
Gemeindegrenzen Heikendorf/Laboe/Brodersdorf. Weiter 
entlang der Gemeindegrenze Laboe/Brodersdorf und der 
Gemeindegrenze Brodersdorf/Stein folgend bis zum 
Schnittpunkt der Gemeindegrenzen Brodersdorf/Stein/ 
Lutterbek. Dann Richtung Nordosten entlang der 
Gemeindegrenzen Stein/Lutterbek, Lutterbek/Wendtorf und 
Wendtorf/Schönberg. Anschließend in südöstlicher Richtung 
entlang der Gemeindegrenzen Schönberg/Wisch und 
Krokau/Wisch. Weiter in östlicher Richtung auf der 
Bundesstraße (B) 502 durch die Gemeinde Schönberg bis 
zur Gemeindegrenze Schönberg/Stakendorf, in südlicher 
Richtung an dieser Grenze weiter bis zur Gemeindegrenze 
Krummbek/Stakendorf. Dann dem Gemeindegrenzverlauf 
Stakendorf/Bendfeld folgend bis zur Gemeindegrenze 
Bendfeld/Schwartbuck, an der Nordseite des Waldstückes Im 
Rögen vorbei bis zur Gemeindegrenze Köhn/Schwartbuck, 
entlang dieser Grenze bis zum Schnittpunkt K 41/Gemeinde-
grenze Köhn/Schwartbuck. Weiter Richtung Südosten bis 
Bullenbrook (Gemeinde Köhn) und östlich des 
Gemeindegrenzverlaufs Köhn/Giekau bis an den Selenter 
See. Vom Warderholm weiter in südlicher Richtung durch 
den Selenter See, an der Südspitze des Selenter Sees, 
westlich an Bellin vorbei, entlang der Gemeindestraße 
zwischen Bellin und der Gemeindegrenze 
Lammershagen/Mucheln. Entlang dieser Gemeindegrenze 
bis südlich von Holzkoppel (Gemeinde Lammershagen) und 



weiter in südwestlicher Richtung über die L 53 und östlich an 
Hasselburg (Gemeinde Mucheln) vorbei bis zur 
Gemeindegrenze Mucheln/Lebrade. Anschließend in 
westlicher Richtung, südlich von Buchholz (Gemeinde 
Lebrade) bis zur Gemeindegrenze Lebrade/Lehmkuhlen. 
Diesem Grenzverlauf folgend bis zur K 25, dieser in 
westlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze 
Lehmkuhlen/Schellhorn. Weiter in Westlicher Richtung an der 
Südspitze des Scharsees entlang und über die B 76 bis an 
die Gemeindegrenze Schellhorn/Preetz (nördlich von 
Freudenholm am Lanker See) und entlang der 
Gemeindegrenzen Preetz/Wahlstorf, Preetz/Kühren bis zum 
Postsee. Dann entlang der Gemeindegrenze Preetz/Postfeld 
in nördlicher Richtung bis zur Verengung des Postsees Höhe 
Sieversdorf (Gemeinde Pohnsdorf). Weiter in nordwestlicher 
Richtung über die L 49 bis zur Südspitze des Klosterforstes 
Preetz und entlang der westlichen Waldgrenze bis zur 
Stadtgrenze Kiel. Entlang der Kreisgrenze Richtung Norden 
bis zum Ausgangspunkt. 


